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Von der umstrittenen
„Leichtigkeit“ des
Vergleichens: Zwei Dik-
taturen in Deutschland
im Visier der Historiker
Die politische Akademie
Tutzing tagte zum Thema
„NS- und SED-Diktatur
im Vergleich“

„Die Systeme waren
gleich, die Methoden ver-
schieden. Nur wer der
Wissenschaft weitere Ein-
sichten vorenthalten will,
kann das Vergleichen ver-
bieten.“ – Das meinte
kürzlich ein ehemals Ver-
folgter, ein deutsches Op-
fer beider Diktaturen,
nämlich des Sowjetkom-
munismus Stalins und des
Nationalsozialismus Hit-
lers.

Sind diese beide Dikta-
turen auf deutschem Bo-
den wirklich vergleichbar
– wenn auch nicht gleich-
zusetzen – gewesen?
Schließlich gab es unter-
schiedliche Inhalte und
Opfergruppen des jeweili-
gen Terrors, der so vielen
zum Verhängnis wurde.
Das war der Tenor, der in
den Ausgangsfragen der
Vorträge und Diskussion
in der Tutzinger Akade-

mie für politische Bildung
vom 6. bis 8. April dieses
Jahres anklang. Warum ist
der „wissenschaftliche
Diktaturenvergleich in der
politischen Öffentlichkeit
wie aber auch in der Wis-
senschaft selbst nach wie
vor umstritten“? 

Umstrittener Wert 
des Vergleichens
Diese Frage stellte der
Leipziger Historiker
Günther Heydemann be-
reits zu Beginn der Ta-
gung. Im Historismus des
neunzehnten Jahrhun-
derts galt freilich jeder
historische Vergleich als
umstritten oder zumin-
dest fragwürdig. Aber
warum eigentlich sollte
sich die Geschichtsfor-
schung (wie auch andere
Disziplinen) „in ihren po-
tenziellen Erkenntnismög-
lichkeiten selbst beschrän-
ken“?, fragte sich die His-
torikerrunde aus Berlin,
Leipzig, Bremen und
Dresden. Überall dort  lau-
fen an Universitäten und
Forschungsinstituten Pro-
jekte, die für beide deut-
sche Diktatursysteme
Querschnitte durch deren
Gesellschaft, Wirtschaft

und Politik zeichnen. His-
torische Schnittstellen im
Vergleich der Systeme er-
gaben sich regional in
Sachsen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt; die Ar-
chive in Städten wie Mag-
deburg, Halle und Leipzig
und die Verwaltungen,
Betriebe und Vereine wur-
den und werden noch
nach aussagekräftigen
und vergleichbaren Fak-
ten und Phänomenen un-
tersucht.

Entbürgerlichung
Wie verhielt es sich mit
Bürgertum, Bürgerlichkeit
und „Entbürgerlichung“
in den Systemen des
„Dritten Reiches“ und der
SBZ/DDR? Wie konnte
sich totalitär verfasste
Herrschaft in Sachsen im
Bereich der Regionalkul-
tur wie etwa in Heimat-
vereinen mit der zentral
vorgegebenen Ideologie
des Nationalsozialismus
und dessen Rassenlehre
oder des später herrschen-
den Sowjetsozialismus
durchsetzen? 

Auch im Bereich des
Hochschulwesens und der
Justiz boten und bieten
sich Vergleichsebenen an.
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Ebenso interessant klang
die Frage, inwiefern es
vergleichbare Verhaltens-
muster unter dem Aspekt
der politisch-ideologi-
schen Denunziation gab.
Ein Leipziger Forscher be-
schäftigte sich mit der be-
trieblichen Autonomie
und Bindung in beiden
unterschiedlichen, jedoch
nicht freien Wirtschafts-
systemen. Wo gab es
Gleichheiten, Ähnlichkei-
ten und Besonderheiten?
Inwiefern gelang den bei-
den Diktaturen „die ei-
gentliche Umsetzung ihrer
totalitären Intentionen“? –
so fragte Heydemann. 

Totalitärer 
Wirkungsgrad
Ein Aspekt des totalitären
Wirkungsgrades zeigt sich
im Justizwesen. Beide
Herrschaftscliquen – die
der NSDAP und der SED
– sorgten in allen Appara-
ten und funktionalen Eli-
ten für eigene oder lenk-
bare Gefolgschaft und
Loyalität – freilich in un-
terschiedlichem Ausmaß.
Hermann Wentker, Leiter
der Berliner Außenstelle
des Münchner Institutes
für Zeitgeschichte, konnte
das in seinem Vergleich
der Justiz verdeutlichen:
Nach 1933 entließen die
braunen Machthaber die
meisten Oberlandesge-
richtspräsidenten und Ge-
neralstaatsanwälte und er-
setzten sie durch „national
zuverlässige Kräfte“.
Außerdem mussten aus ir-

rationalen (rassistischen)
Gründen rund 600 jüdi-
sche Richter und Staatsan-
wälte gehen – die weitaus
größte Gruppe der Entlas-
senen. Insgesamt 7,5 Pro-
zent des Personalbestan-
des wurden entlassen, da-
von nur eine Minderheit
von politischen Gegnern.
In der SBZ/DDR veran-
lasste die sowjetische Be-
satzungsmacht erste um-
fassende Entlassungen.
Eine zweite Welle (nach
der Entnazifizierung) er-
folgte zwischen 1948 und
1952 (Stalinisierung). Alle
bislang reaktivierten und
unbelasteten Justizjuristen
alter Schule wurden aus
dem Staatsdienst entfernt.
1938 gehörten 54 Prozent
der amtierenden Richter
und Staatsanwälte der
NSDAP an. Dagegen be-
saßen Mitte 1951 bereits
fast zwei Drittel der Rich-
ter und neunzig Prozent
der Staatsanwälte das
SED-Parteibuch. 

Kriminelle Energie
Dieser höhere Grad der
parteipolitischen Durch-
dringung der DDR-Justiz
besagt freilich nichts über
die kriminelle Energie der
Systeme. Selbst die partei-
losen Richter im „Dritten
Reich“ schreckten keines-
wegs vor äußerst harten
Urteilen zurück. In der
DDR dagegen – wie Went-
ker einwendet – wurden
die mehrheitlich der SED
angehörenden Richter für
die Verhängung von zu

milden Strafen von den
sowjetischen und den
SED-anhängigen Kontroll-
organen kritisiert. Auch
meint Heydemann zu
Recht, dass „die krimi-
nelle Energie des NS-Staa-
tes unvergleichlich höher
gewesen (sei) als die der
DDR“. Jedoch klammert
Wentker die zahlreichen
Terrorurteile der sowjeti-
schen Besatzungsmacht
und ihrer Geheimdienste
oder Militärtribunale
(SMT) aus diesem Urteil
aus, welche in den Wald-
heim-Prozessen und in
vormaligen Konzentrati-
onslagern eingerichteten
Schweige- und Hungerla-
gern in der SBZ oder Ar-
beitslagern in der Sowjet-
union ihren Niederschlag
fanden. Auch die Entwick-
lung der SED-gesteuerten
und -kontrollierten Justiz
nach der Gründungsphase
der frühen 1950er Jahre
wurde ausgeblendet. Hier
konnte man – je nach Re-
pressionsphase und
außenpolitischem Oppor-
tunismus – konjunkturelle
Wellen terroristischer
Sanktionen des Justiz- und
Sicherheitsapparates aus-
machen.

Regionalkultur
Wie schwer auch hier ein
Vergleich fallen mag,  so
zeigt sich doch auf dem
Gebiet der Regionalkultur
und der Förderung des
Heimatgedankens so
manche Ähnlichkeit der
Systeme:
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Das NS-Regime konnte
in Sachsen erst 1936 mit
dem neu geschaffenen
„Heimatwerk Sachsen“
einen ernsthaften Versuch
unternehmen, in die
bislang eher neutrale
Heimatpflege im Vogt-
land,  im Erzgebirge 
und anderswo ideologisch
und politisch einzudrin-
gen – wenngleich mit 
eher geringem Erfolg. 
Das Erscheinungsbild 
des „Heimatwerkes“
wurde bis zum Kriege
immer beliebiger. Der
Leipziger Junghistoriker
Thomas Schaarschmidt
hielt es für symptoma-
tisch, wie Ende der
dreißiger Jahre Chöre,
Volkstanz-, Schnitz- 
und Klöppelgruppen –
vom „Heimatwerk“ ge-
fördert – im Erzgebirge
und in der Oberlausitz
wie Pilze aus dem Boden
schossen, ohne dass ein
NS-ideologischer Einfluss
spürbar wurde. Zentren
eines antifaschistischen
Widerstands waren diese
vielen Vereine freilich
nicht – sieht man von der 
Resistenz gegen eine
Übernahme der NS-Ideo-
logie ab. In der SBZ/DDR
unternahm der Mitte 1945
gegründete Kulturbund

der DDR (ursprünglich
eine Sammlung anti-
faschistischer Intellektuel-
ler) den Versuch, die 
regionale Kulturarbeit zu
betreuen. Die verbliebe-
nen Heimatvereine wur-
den von der Besatzungs-
macht nicht grundsätzlich
verboten. Sie blieben aber
in einem Schwebezustand
zwischen Duldung und
Verbot. Anfang 1949 
verfügten die Sowjets die
Eingliederung der Vereine
in die SED-gesteuerten
Massenorganisationen
nach sowjetischem Vor-
bild. Die Politisierung 
des Heimatbegriffes unter
SED-Herrschaft war deut-
licher als in der vorheri-
gen Diktatur.

Vereinnahmung 
des Heimatbegriffes
Wie ein Kulturbundfunk-
tionär Dresdens im De-
zember 1952 formulierte:
„Seine Heimat lieben heißt
bereit sein, sie zu verteidi-
gen. Die Heimat lieben
heißt aber auch, aktiv an
der gesellschaftlichen
Neugestaltung seiner Hei-
mat teilnehmen.“ Da die
SED-Staatlichkeit nicht na-
tional oder demokratisch
legitimiert war, versuch-
ten deren Ideologen eine

Ausrichtung der Heimat-
verbundenheit auf das Ge-
sellschaftsmodell. 1958 er-
klärte ein Kulturbund-
Funktionär lapidar: „Hei-
mat, das ist der Sozialis-
mus.“ Eine solche Heimat-
verbundenheit wiesen bis
zum Mauerbau 1961 hun-
derttausende von DDR-
Bürgern zurück. Zieht
man einen Vergleich der
Systeme unter dem
Aspekt Heimatbindung,
konnte keine der Diktatu-
ren den Anspruch einer
ideologischen Heimatbin-
dung einlösen. Autonome
Strukturen und Hand-
lungsspielräume konnten
konserviert und mussten –
trotz offizieller Infrage-
stellung – toleriert wer-
den.

Die zeithistorische 
Forschung ist gut beraten,
diesen mühsamen 
empirisch vergleichenden
Weg weiterzuverfolgen.
Denn die Mühen der 
Mikroebene lohnen sich
und können – neben 
noch verbliebenen Zeit-
zeugen – manch neue 
Erkenntnisse fördern, 
die einer holzschnitt-
artigen oder idealtypisch
bezogenen Zugangs-
weise fremd bleiben 
müssen.
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